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Aufgaben der Gemeinden
Tobias Schröter, Rechtsanwalt und Stadtverordneter

1. AUSGANGSPUNKT 
Die kommunale Selbstverwaltung ist ein besonders geschütz-
tes Recht der Gemeinden, es steht sowohl im Grundgesetz 
(Art. 28 Abs. 2 GG) als auch in der Verfassung des Landes Bran-
denburg (Art. 97 Verf Bbg). Das bedeutet, dass die Gemeinden 
ihre Aufgaben grundsätzlich selbständig und in eigener Ver-
antwortung erfüllen (siehe § 2 Abs. 1 BbgKVerf). Sie verwalten 
sich also selbst, soweit nicht die Gesetze des Landes oder des 
Bundes etwas anderes festlegen. 

Die Gemeinden sind danach zunächst für alle Aufgaben zu-
ständig, die sie örtlich betreffen und die nicht durch Gesetz 
einem anderen Aufgabenträger zugewiesen sind. Das nennt 
man auch Allzuständigkeit bzw. Universalzuständigkeit.

2. ARTEN VON AUFGABEN
Es wird nach verschiedenen Aufgaben unterschieden, je nach-
dem, welche Gestaltungsfreiheiten die Gemeinde bei der Auf-
gabenerfüllung hat oder mit anderen Worten: wie stark ihr 
Selbstverwaltungsrecht ausgeprägt ist. Folgende Aufgabenar-
ten kennt das Landes- und Kommunalrecht in Brandenburg:

	� Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben 
	� Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
	� Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
	� Staatliche Auftragsangelegenheiten

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
Bei den freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben haben die Ge-
meinden die größte Gestaltungsfreiheit. Sie entscheiden allein 
und eigenständig im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten 
über das „Ob“ und das „Wie“ einer Aufgabenerfüllung. Traditio-
nell gehören in diese Kategorie Kultur (z.B. Theater), Vereins-
förderung (z.B. durch Förderrichtlinien), Wirtschaftsförderung, 
Sportförderung, Parks oder auch Zoos. Im Rahmen der Selbst-
verwaltung können hier auch neue Aufgaben „erfunden“ wer-
den.
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Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben werden den Gemeinden 
durch ein Landesgesetz zugewiesen. Dabei geht es etwa um 
die Errichtung und den Unterhalt von Grundschulen, Fried-
höfen und Kindertagesstätten. Hier bleibt der Gemeinde die 
Entscheidung über das „Wie“ der Aufgabenerledigung, weil das 
Land über das „Ob“ bereits entschieden hat. Diese Aufgaben 
sind weisungsfrei. Alle Selbstverwaltungsaufgaben gehören 
außerdem zum so genannten eigenen Wirkungskreis.
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Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung sind beispielswei-
se das Melderecht oder Aufgaben im Bereich der Gefahrenab-
wehr (Ordnungsbehörden, Brandschutz). Hier entscheidet die 
Gemeinde nur eingeschränkt über das „Wie“, weil auch diesbe-
züglich das „Ob“ der Aufgabenwahrnehmung durch das Land 
vorgegeben ist. Zusätzlich gibt das Land bestimmte Weisun-
gen zur Art und Weise der Aufgabenerfüllung. Grundsätzlich 
haben – beispielsweise bei eingeschränkten finanziellen Mit-

teln – die Pflichtaufgaben Vorrang vor den freiwilligen Selbst-
verwaltungsaufgaben.

Staatliche Auftragsangelegenheiten
Staatlichen Auftragsangelegenheiten stellen eine noch stren-
gere Kategorie dar, bei der den Kommunen praktisch keinerlei 
Spielraum mehr verbleibt. Sie treten sozusagen als Auftrag-
nehmer des Landes auf und erfüllen eine Aufgabe nach klaren 
Vorgaben. Hierzu zählen z.B. das Passwesen oder die Durch-
führung von Wahlen. Alle Pflichtaufgaben gehören außerdem 
zum so genannten übertragenen Wirkungskreis

3. AUFGABENÜBERTRAGUNG UND KONNEXITÄTSPRINZIP
Das Land kann den Gemeinden danach Aufgaben übertragen 
(Art. 97 Abs. 3 Verf Bbg). In einem solchen Fall greift in der Re-
gel das so genannte Konnexitätsprinzip, das in der Landesver-
fassung verankert ist.

Dabei geht es um den Fall einer Aufgabenübertragung, also der 
Zuweisung einer Zuständigkeit für eine Aufgabe des Landes 
auf „seine“ Kommunen, zum Beispiel die Kinder- und Jugend-
hilfe bei den Landkreisen und kreisfreien Städten. Eine Auf-
gabe meint eine oder mehrere Verwaltungsangelegenheiten, 
die nach außen wahrgenommen werden (etwa Jugendsozial-
arbeit). Nicht gemeint sind rein organisatorische Vorgaben, die 
sich nur verwaltungsintern auswirken (etwa die Vorgabe zur 
Einrichtung eines Jugendamtes). Auch die spätere Änderung 
oder Erweiterung einer bereits übertragenen Aufgabe (etwa 
inhaltliche Vorgaben zur Jugendsozialarbeit) sind ein Anwen-
dungsfall des Konnexitätsprinzips. Denn auch eine erweitere 
Aufgabe kann beispielsweise durch mehr Personal weitere 
Mehrkosten verursachen.

Wenn das Konnexitätsprinzip Anwendung findet, muss das 
Land die finanzielle Mehrbelastung ausgleichen, die den Kom-
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munen durch die Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgabe 
entsteht. Die Mehrbelastung wird dabei durch einen Vergleich 
zwischen den Kosten vor und nach der Aufgabenübertragung 
berechnet. Umfasst sind Sach-, Personal- und Verwaltungskos-
ten. Liegt eine finanzielle Mehrbelastung vor, muss das Land 
eine Kostendeckungsregelung erlassen – und zwar gleichzeitig 
mit der Aufgabenübertragung. Die Kommunen müssen nicht 
in Vorleistung gehen und sich auch nicht um eine nachträg-
liche Erstattung bemühen. Das Land schuldet aber keine Spitz-
abrechnung; es darf pauschalieren. Hierfür muss eine nach-
vollziehbare und belastbare Prognose angestellt werden. Das 
Konnexitätsprinzip soll die Kommunen vor einer Aushöhlung 

ihrer Finanzen durch das Land schützen.

4. DIE KOMMUNALAUFSICHT
Die Gemeinden unterliegen bei ihrer Aufgabenerfüllung einer 
staatlichen Aufsicht. Bei kreisangehörigen Städten und Ge-
meinden ist der Landrat als Kommunalaufsicht, bei kreisfreien 
Städten das für Inneres zuständige Ministerium (vgl. § 110 Abs. 
1, 3 BbgKVerf) die Aufsichtsbehörde. Je nach Aufgabenbereich 
kann diese unterschiedlich in die Aufgabenerfüllung eingrei-
fen. Kommunalaufsicht ist jedoch reine Rechtsaufsicht. D.h., es 
geht allein um Gesetzesverstöße. Die Kommunalaufsicht hat 
nicht die Zweckmäßigkeit oder Vernünftigkeit zu überprüfen. 

Weil alles einen Rahmen braucht: die rechtlichen 
Grundlagen für das Engagement in den Kommunen
Rachil Rowald, Geschäftsführerin der SGK Brandenburg

Um sich in einer Kommune Brandenburgs zu engagie-
ren, braucht es eines Rahmens, nicht zuletzt eines 
rechtlichen. Er gibt vor was möglich ist, was notwen-
dig und was vielleicht unzulässig ist. Tatsächlich spie-
len eine ganze Reihe Gesetze eine Rolle, die aber nicht 
immer alle gleichermaßen Bedeutung haben. Geht es 
um Fördermittel, gibt es dafür oft spezielle Gesetze, 
steht im Mittelpunkt der Diskussion ein Bauvorha-
ben, liegen die Baugesetze nicht fern und sogar das 
Straßenverkehrsrecht kann bedeutsam sein, ebenso 
wie viele andere rechtliche Regelungen auch. 

Aber, und dabei handelt es sich um ein recht großes „ABER“, 
man muss als Ehrenamtlerin oder Ehrenamtler die rechtlichen 
Regelungen nicht alle kennen und schon gar nicht auswen-
dig aufsagen können. Es genügt in der Regel, wenn man einen 
Blick in die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKverf) wirft und sich dann an deren Wortlaut orientiert, 
hin und wieder lohnt es sich in einem Kommentar nachzu-
schlagen, wenn andere sich zum Beispiel auf die Kommunal-
verfassung berufen und man selber Zweifel an der Deutung 
einer Vorschrift hat. 

VERFASSUNG(EN)
Für die alltägliche Arbeit in den Kommunen, sei sie nun haupt- 
oder ehrenamtlich, sicherlich etwas weniger von Bedeutung, 
aber auch nicht unwichtig, weil letztlich alles auf die Verfas-
sung zurückzuführen ist, ist das Grundgesetz. In § 28 des 
Grundgesetzes heißt es vor allem „In den Ländern, Kreisen 
und Gemeinden muss das Volk eine Vertretung haben, die aus 
allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen 
Wahlen hervorgegangen ist.“  und „Den Gemeinden muss 
das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtli-
chen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Ver-
antwortung zu regeln. Auch die Gemeindeverbände haben im 
Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereiches nach Maßga-
be der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung. Die Gewähr-
leistung der Selbstverwaltung umfasst auch die Grundlagen 
der finanziellen Eigenverantwortung; zu diesen Grundlagen 
gehört eine den Gemeinden mit Hebesatzrecht zustehende 
wirtschaftskraftbezogene Steuerquelle.“ 

Aus der Verfassung sind also zwei wichtige Aspekte herzulei-
ten: es müssen Vertretungen gewählt werden können und die 
Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung, mit der 
es den Kommunen ermöglicht aber auch aufgegeben wird 
ihre örtlichen Angelegenheiten selbst zu erledigen. So wichtig 
beides ist, so wenig kommt das Grundgesetz direkt zur An-
wendung. Darauf aber basieren, gleichsam einer Pyramide, 
die nachfolgenden Bestimmungen. Jede Ebene muss der vor-
hergehenden weitgehend „entsprechen“. 

Auch die Verfassung des Landes Brandenburg hält Be-
stimmungen für die kommunale Ebene bereit, darunter vor 
allem Artikel 97 der Landesverfassung, der vor allem die kom-
munale Selbstverwaltung konstatiert sowie das Verhältnis zwi-
schen dem Land und der kommunalen Ebene darstellt. Auch 
diese Verfassung mag nicht ganz so oft eine direkte Rolle in 
den täglichen Belangen der Kommunen spielen, den Rahmen 
gibt sie an vielen Stellen dennoch vor. 

Kommunalverfassung
Herzstück der Arbeit in den Kommunen ist jedoch die Kom-
munalverfassung des Landes Brandenburg (siehe 
https://bravors.brandenburg.de/gesetze/bbgkverf), die anders 
als es der Name suggeriert keine Verfassung, sondern ein ein-
faches Gesetz ist. Entstanden ist sie vor etlichen Jahren aus 
einer ganzen Reihe von Gesetzen, der Gemeindeordnung, 
der Landkreisordnung und der Amtsordnung für das Land 
Brandenburg, was vielleicht dann auch den Begriff „Verfas-
sung“ erklärt, weil damit etwas zusammengefasst wurde und 
der Grundrahmen für die Kommunen festgesetzt wurde. Wer 
sich in seiner Kommune engagiert, sei es haupt- oder ehren-
amtlich engagiert, sollte immer ein Exemplar bereithalten, sie 
bildet den Rahmen, die Möglichkeiten aber vielleicht auch die 
Grenzen des kommunalpolitischen Handelns ab.

Dank ihrer Detailliertheit werden Aussagen und Festlegungen 
zu Begriffsdefinitionen, Aufgaben, Abgrenzungen, Zuständig-
keiten, Rechten, Pflichten und Verfahren getroffen. Es gibt nur 
weniges, das kommunalrelevant, nicht aber in der Kommunal-
verfassung enthalten ist. Beispielhaft sei § 28 BbgKVerf zu den 
Zuständigkeiten der Gemeindevertretung genannt. Fragen 
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sich kommunale Vertreterinnen und Vertreter, ob sie für eine 
Frage zuständig sind, wird auf kurz oder lang diese Bestim-
mung eine Rolle spielen. 

Auf der anderen Seite steht zum Beispiel der § 54 BbgKVerf, 
in dem beschrieben wird, wofür der Hauptverwaltungsbeamte 
zuständig ist. Und nicht selten ist zu klären, was unter einem 
„Geschäft der laufenden Verwaltung“ zu verstehen ist. Mitwir-
kungsverbote spielen nicht selten eine Rolle, aber auch Bean-
standungen, Verfahrensfragen bei der Erstellung kommunaler 
Haushalte und vieles mehr. 

Lediglich ergänzend sei erwähnt, dass die Kommunalverfas-
sung gegenwärtig überarbeitet wird und dass das „Gesetz zur 
Modernisierung des Kommunalrechts“ sich bereits in der par-
lamentarischen Beratung befindet. Zur nächsten allgemeinen 
Kommunalwahl im Juni kommenden Jahres sollte bereits eine 
neue Version der Kommunalverfassung vorliegen. Die SGK 
Brandenburg begleitet das bereits seit letztem Jahr mit zahl-
reichen Fachgesprächen und runden Tischen. 

WEITERE GESETZE
Die Kommunalverfassung ist jedoch nicht das einzige Gesetz, 
das in der kommunalen Arbeit von großer Bedeutung ist. So 
spielt zum Beispiel das Brandenburgische Kommunalwahlge-
setz eine erhebliche Rolle, wenn es erst einmal darum geht 
in Verantwortung zu kommen. Ihm ist zu entnehmen, wie ge-
wählt wird, welche formalen Schritte zu bewältigen sind, wel-
cher organisatorische Rahmen erforderlich ist und nicht zu-
letzt wer überhaupt wählen darf oder gewählt werden kann. 

Fragt man sich dann, woher die kommunale Ebene ihre Mittel 
erhält, um ihre zahlreichen Aufgaben wahrnehmen zu kön-
nen, kommen einem das Kommunalabgabengesetz für das 
Land Brandenburg sowie das Brandenburgisches Finanzaus-
gleichsgesetz ins Bewusstsein. Geht es um Kooperationen auf 
kommunaler Ebene, kann man an das Gesetz über kommuna-
le Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg denken. 
Das sind nur einige Beispiele. 

Hauptsatzung
Das Herzstück in der einzelnen Kommune ist hingegen die 
Hauptsatzung, deshalb ist es auch kein Zufall, dass der Begriff 
„Hauptsatzung“ sich fast 50 Mal in der Kommunalverfassung 
findet. So heißt es oft „das Nähere regeln sie in ihrer Haupt-
satzung“ oder „In der Hauptsatzung kann sich die Gemeinde-
vertretung…“ oder auch „Die näheren Einzelheiten regelt die 
Hauptsatzung.“ Dabei muss man immer sehr genau auf den 
Wortlaut achten, gibt es doch einen Unterschied, ob etwas ge-
regelt werden kann, geregelt werden soll oder geregelt wer-
den muss. Dies vor dem Hintergrund, dass eine Kommune vor 
Ort so weit wie möglich selbst entscheiden soll, wie sie agiert.
Dass es sich um eine pflichtige Satzung handelt, wird hier 
deutlich: 

§ 4 BbgKVerf
(1) Jede Gemeinde muss eine Hauptsatzung erlassen. In ihr 
ist zu regeln, was nach den Vorschriften dieses Gesetzes der 
Hauptsatzung vorbehalten ist. Auch andere für die innere 
Verfassung der Gemeinde wesentliche Fragen können in der 
Hauptsatzung geregelt werden.

(2) Die Hauptsatzung und ihre Änderung werden mit der 
Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Mitglieder der Gemein-
devertretung beschlossen. Die Hauptsatzung ist der Kommu-
nalaufsichtsbehörde anzuzeigen.

In die Hauptsatzung sollte man, ebenso wie in die Kommunal-
verfassung, einen Blick geworfen haben. Dank übersichtlicher 
Themenbereiche in beiden, findet man in der Regel schnell die 
Antworten auf anfallende Fragen. Dort ist so Grundlegendes 
zu finden, wie die Gleichstellung, des Wappens, der Ortsteile, 
aber auch Regelungen zur Einwohnerinnen- und Einwohner-
beteiligung, zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, zu 
Beiräten, Ausschüssen, Beauftragten und Beigeordneten und 
vieles mehr. Es lohnt, sich die Hauptsatzung der eigenen Kom-
mune auch schon vor dem eigenen Eintritt in die Kommunal-
politik anzuschauen. In der Regel sind sie sehr übersichtlich. 

Geschäftsordnungen
Wie zum Beispiel in einer Stadtverordnetenversammlung oder 
in einer Gemeindevertretung im alltäglichen Geschäft verfah-
ren werden soll, ist den Geschäftsordnungen zu entnehmen 
– denn wie so oft ist es sinnvoll einen organisatorischen Rah-
men zu stecken, um sich den inhaltlichen Themen widmen 
zu können, ohne sich mit den Abstimmungen zu Fristen und 
Verfahren aufhalten zu müssen. Sie enthalten Details und Ver-
fahrensvorgaben zu den Sitzungsabläufen, zur Erstellung der 
Tagesordnung, zu Abstimmungen, Niederschriften und vor al-
lem auch zu Fristen. 

WEITERE ORDNUNGEN UND SATZUNGEN
Davon gibt es zumeist eine ganze Reihe. Allen voran sicher-
lich die Haushaltssatzung, an der die kommunale Vertretung 
erheblich beteiligt ist und die den finanziellen Rahmen für die 
Kommune bildet. 

Es gibt aber noch einige mehr: Einwohnerbeteiligungssatzung, 
Erschließungsbeitragssatzung, Friedhofs- und Gebührensat-
zung, Benutzungs- und Entgeltordnung, Hebesatzsatzung, 
Hundesteuersatzung, KiTa-Beitragssatzung, Parkgebühren-
ordnung, Sondernutzungssatzung u. v. m. Beispielhaft haben 
wir eine Übersicht zum Ortsrecht der Stadt Ludwigsfelde hier 
eingestellt. Ist man an einer bestimmten Einzelfrage interes-
siert, dann wirft man dort einen Blick hinein. Wie zahlreich 
oder vielfältig sie sind, hängt nicht zuletzt von der Größe der 
Kommune und den Gegebenheiten vor Ort ab. So weist die 
Landeshauptstadt eine Vielzahl auf (vgl. https://www.potsdam.
de/de/stadtrecht-satzungen-und-verordnungen), die anderen 
Ortes nicht notwendig sind. 

Wer sich also überlegt in die Kommunalpolitik zu gehen, kann 
auch schon einmal einen Blick in die Kommunalaufwands-
entschädigungsverordnung (hier zu finden: https://bravors.
brandenburg.de/verordnungen/komaev) und die Aufwands-
entschädigungssatzung der eigenen Kommune werfen. Denn 
auch Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler bekommen für ihr 
Engagement durchaus eine Entschädigung für ihre Zeit und 
ihr Engagement. 

Verordnungen und Richtlinien
Oftmals bleibt es übrigens nicht bei den vorhandenen Geset-
zen, vereinzelt werden sie von Verordnungen umrankt, mit 
denen die Details geregelt werden. 
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So spielt zum Beispiel die Kommunale Haushalts- und Kassen-
verordnung (KomHKV) eine Rolle, wenn es um die Haushalts-
wirtschaft geht, also wie etwas organisiert und getan werden 
muss. Weil aber Verordnungen, die keine Gesetze sind, immer 
auch eine gesetzliche Grundlage brauchen, findet sich die Er-
mächtigungsgrundlage dafür in § 107 Absatz 1 der BbgKVerf. 
Das Besondere dabei ist, dass es sich bei den Verordnungen 
nicht um parlamentarische Gesetze handelt, sondern um Be-
stimmungen, die zum Beispiel wie in diesem Falle vom Minis-
terium des Innern und für Kommunales erlassen werden. Im 
Grunde hat man Einzelheiten „ausgelagert“, soweit sie nicht 
gesetzlich geregelt werden müssen, auch um sie schneller an-
passen zu können. Bei der KomHKV könnte das zeitnah der 
Fall sein, da auch sie – im Zusammenhang mit der Überarbei-

tung der Kommunalverfassung – überarbeitet wird. 

Wer schon einmal mit einem Bauvorhaben befasst war, der 
denkt jetzt vielleicht an die Brandenburgische Bauordnung – 
die ist übrigens, anders als der Name es vermuten lässt, wie-
derum ein Gesetz. 

Hilfreich für die Anwendung vorhandener Rechtsquellen kön-
nen, wenn auch eher zu sehr spezifischen Themen, zudem die 
so genannten Rundschreiben des Ministeriums des Innern 
und für Kommunales sein, die man auf der Internetseite des 
Ministeriums findet. Im Jahr 2022 gab es allerdings nur sehr 
wenige zu sehr speziellen Themen, im Jahr 2023 noch keines. 

Rechte und Pflichten kommunaler Vertreterinnen 
und Vertreter in Gemeindevertretung, 
Stadtverordnetenversammlung und Kreistag
Tobias Schröter, Rechtsanwalt und Stadtverordneter

Die Rechte kommunaler Vertreter ergeben sich zum 
einen aus der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg (BbgKVerf) und auch der jeweiligen Ge-
schäftsordnung. Beide Regelwerke sollten daher ge-
lesen werden.

1. AUFGABEN DER GEMEINDEVERTRETUNG
Gemeindevertreter sind Teil der Gemeindeverwaltung und da-
mit der Exekutive. Entgegen landläufiger Meinung und vielfa-
cher Berichterstattung in den lokalen Medien sind Gemeinde-
vertretungen keine Parlamente, keine Legislative – auch wenn 
sich parlamentarische Gepflogenheiten immer mehr ausbrei-
ten. 

Der Begriff „Gemeindevertretung“ ist der Oberbegriff für alle 
bei der Kommunalwahl gewählten Vertreterinnen und Vertre-
tern der Städte und Gemeinden. In den brandenburgischen 
Städten werden die Mitglieder der Gemeindevertretung als 
Stadtverordnete und die Gemeindevertretung als Stadtverord-
netenversammlung bezeichnet (vgl. § 27 Abs. 1 S. 2 BbgKVerf).

Gemeindevertreter haben ein freies Mandat (§ 30 Abs. 1 
BbgKVerf). Sie sind damit nicht an Aufträge und Weisungen ge-
bunden. Sie sind allein verpflichtet, ausschließlich nach dem 
Gesetz in ihrer freien Überzeugung zu handeln. 

2. RECHTE DER GEMEINDEVERTRETER
Gemeindevertreter haben verschiedene Mitwirkungsrechte:

	� Recht zur Teilnahme an Sitzungen der Gemeindever-
tretung und der Ausschüsse (§ 30 Abs. 3 BbgKVerf),

	� Rede- und Abstimmungsrecht (§ 30 Abs. 3 BbgKVerf),
	� Antragsrecht in den Sitzungen (§ 35 BbgKVerf),
	� Informationsrecht gegenüber der Verwaltung (§ 54 
Abs. 2 BbgKVerf),

	� Auskunfts- und Akteneinsichtsrecht (§ 29 Abs. 1 
BbgKVerf),

	� Allgemeines Fragerecht in den Sitzungen,

	� Recht zur Bildung von Fraktionen (§ 32 BbgKVerf).

Das Auskunfts- und Akteneinsichtsrecht steht jedem Mitglied 
der Gemeindevertretung zu und dient der Kontrolle der Ver-
waltung. Der Bürgermeister ist verpflichtet, einem Mitglied der 
Gemeindevertretung auf Verlangen Auskunft zu erteilen oder 
zu einem Tagesordnungspunkt Stellung zu nehmen. Das Mit-
glied der Gemeindevertretung muss das Verlangen auf Akten-
einsicht unter Darlegung des konkreten Anlasses allerdings 
begründen. Dieses Recht kann eingeschränkt werden, wenn 
schutzwürdige Belange Betroffener oder Dritter dem entge-
genstehen. 

Die jeweilige Geschäftsordnung konkretisiert die Rechte der 
Gemeindevertreter, etwa durch Auflistung möglicher Ge-
schäftsordnungsanträge und ihrer Voraussetzungen (Verta-
gung, Verweisung, Sitzungsunterbrechung, Schluss der Red-
nerliste usw.), beschränkt die Rechte aber auch etwa durch 
eine Redezeitbegrenzung.

3. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG
Für die Tätigkeit als Kommunalpolitiker gibt es kein Gehalt 
und auch keine Diäten wie bei Bundestagsabgeordneten. Ge-
meindevertreter haben aber einen Anspruch auf Ersatz ihrer 
Auslagen – hierzu gehören z.B. Reisekosten und Übernach-
tungskosten - sowie ihres Verdienstausfalls (§ 30 Abs. 4 Satz 1 
BbgKVerf). Darüber hinaus wird eine Aufwandsentschädigung 
gezahlt. Für bestimmte Funktionen (z.B. für den Vorsitz der Ge-
meindevertretung, für den Fraktions- oder Ausschussvorsitz) 
gibt es regelmäßig eine zusätzliche Aufwandsentschädigung. 

4. ANSPRUCH AUF FREISTELLUNG
Arbeitnehmer haben gegenüber ihrem Arbeitgeber einen Frei-
stellungsanspruch und entsprechenden Kündigungsschutz (§ 
30 Abs. 2 BbgKVerf). D.h. sie müssen für die Sitzungen freige-
stellt werden und dürfen wegen ihres Engagements nicht ge-
kündigt werden. 
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Abgeordnete sind immun! Oder nicht? – über Pflichten 
und Haftbarkeiten kommunaler Vertreter
Maximilian Wonke, Bürgermeister der Gemeinde Panketal und Mitglied im Vorstand der SGK Brandenburg

Wie so oft in unserem Land kennt jeder allzu gut seine 
Rechte – bzw. das, was man selbst im jeweiligen Mo-
ment darunter auslegt. Natürlich auch in der Kommu-
nalpolitik. Wie im vorigen Kapitel zu lesen war sind 
die Rechte der Gemeindevertreter, Stadtverordne-
ten oder Kreistagsabgeordneten gegenüber der Ver-
waltung und ihrer Chefin dabei immanent, um einen 
guten Arbeitsmodus zwischen Haupt- und Ehrenamt-
lichen zu finden. Sie legen die Spielregeln fest, an die 
sich lieber alle halten sollten. 

In meiner nun schon langjährigen Tätigkeit als ehren- und seit 
2018 hauptamtlicher Kommunalpolitiker kenne ich die beiden 
Seiten der Tätigkeit nur allzu gut. Besonders als ehrenamtli-
cher frisch gewählter Kommunalpolitiker wähnt man sich bei 

anstehenden, kritischen Entscheidungen gerne in Sicherheit. 
Bürgermeisterin Meier erläutert zwar die Notwendigkeit, aber 
Abgeordneter Müller weiß es nach eigenem Bekunden besser. 

Als kleiner Stadtverordneter meint man, alles sei in Ordnung, 
keine Gefahr. Denkt man sich doch: „Egal, wie ich entschei-
de. Ich mach das doch nur ehrenamtlich nebenbei, da kann 
mir doch keiner was!“ Aber leider ist es eben nicht so einfach. 
Ja, Vertreterinnen und Vertreter haben auch ziemlich klare 
Pflichten, die bei grober Verletzung sogar geahndet werden 
können. 

Ortsbeiräte, Gemeindevertreter, Stadtverordnete, Kreistags-
abgeordnete werden vereidigt. Dieser Eid sollte lieber nicht 
als anachronistisches Schauspiel verstanden werden. Er ist 
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eine Verpflichtung der Tätigen auf Recht und Gesetz. Sie sind 
daran gebunden und damit ganz anders unterwegs als Land-
tags- oder Bundestagsabgeordnete, die nach bestem Wissen 
und Gewissen mal so oder so votieren können. Wer sich noch 
an den Schulunterricht erinnert, kennt den die in einer De-
mokratie notwendige Trennung von Exekutive und Legislative 
sowie ihre Unterscheidungen. 

Hierin liegt nämlich der allesentscheidende Punkt: Parlamen-
tarier gehören zur Legislative, sie machen die Gesetze. Kom-
munalpolitiker – ehrenamtliche wie hauptamtliche – sind Teil 
der Exekutive! Sie haben – so wie der Hauptverwaltungsbe-
amte – nach Recht und Gesetz 
auszuführen. Daher auch die 
erst einmal komisch anmuten-
de Bezeichnung, dass Gemein-
devertreter „ehrenamtliche 
Beamte“ sind – so wie übrigens 
unsere Kameraden der Freiwil-
ligen Feuerwehr auch. 

Auch wenn lange, kräftezeh-
rende Debatten in den kommunalen Vertretungen an spät-
abendliche Bundestagsdebatten erinnern können, bewegen 
wir uns in einem anderen Feld. Ein Gemeindevertreter kann 
sich nicht auf eine Immunität berufen. Dass dies nicht nur 
Theorie ist, zeigt ein Fall meiner Gemeinde Panketal, wo es 
2019 zu dem sehr seltenen Beschluss der Gemeindevertre-
tung kam, einem Mitglied ein Ordnungsgeld zu verpassen. 
Dazu aber später mehr. 

Die Kommunalverfassung setzt die Spielregeln 
Wie so oft regelt unsere Kommunalverfassung in erster Linie 
die groben Spielregeln. Wer also ein kommunales Mandat 
anstrebt, sollte besonders einen Blick auf die §§ 21, 22, 25 
und 31 BbgKVerf werfen. Darin ist im Wesentlichen geregelt, 
an was man sich lieber halten sollte. Unternehmen wir daher 
einen kleinen Exkurs in den Gesetzestext.

§ 21 BbgKVerf regelt die Verschwiegenheitspflichten. Was öf-
fentlich besprochen wurde, darf nach außen kommuniziert 
werden. Was nicht-öffentlich ist, sollte auch nicht nach außen 
getragen werden. Eine Angelegenheit, die eigentlich selbstre-
dend ist. Aber auch hier kenne ich Fälle, bei denen aus nicht-
öffentlichen Sitzungen öffentlich geplaudert wurde. 

Ein interessanter Sonderfall ergibt sich, wenn in nicht-öffent-
licher Sitzung über eine Person gesprochen wird, die nicht 
Mitglied des Gremiums selbst ist. Sie darf den Umstand und 
ggf. Inhalt der Besprechung erfahren. Das Gremium mutiert 
nach Ausschluss der Öffentlichkeit eben nicht zum Geheim-
rat, in dem man in Ruhe mal die ganze schmutzige Wäsche 
waschen kann, die man so aufgeschnappt hat. 

Dinge aus nichtöffentlicher Sitzung, die mich unter Umstän-
den sehr beschäftigen, darf ich übrigens trotzdem mit meiner 
Lebensgefährtin oder meinem Lebensgefährten erläutern, 
wenn diese oder dieser nicht direkt oder indirekt beteiligt ist 
und auch nicht Gefahr läuft, das weiterzutragen. Ansonsten 
gilt der Grundsatz der Öffentlichkeit.

Etwas spannender ist es mit dem sogenannten „Mitwirkungs-
verbot“ (§ 22 BbgKVerf). An dieser Stelle wird geregelt, dass 

der „ehrenamtlich Tätige […] weder beratend noch entschei-
dend mitwirken [darf], wenn die Entscheidung einer Angele-
genheit ihm selbst, einem seiner Angehörigen oder einer von 
ihm kraft Gesetzes oder kraft Vollmacht vertretenen natür-
lichen oder juristischen Person einen unmittelbaren Vorteil 
oder Nachteil bringen kann.“ 

Mitwirkung ist breit auszulegen 
Es sollte jedem klar sein, dass „Mitwirkung“ nicht nur auf die 
Abstimmung als solche beschränkt ist, sondern breit auszu-
legen ist. Was den eigenen Vorteil – direkt oder indirekt – an-
geht, ist die Regelung natürlich eindeutig. Oft habe ich über 

den Passus mit dem „Nachteil“ 
nachgedacht. 

Meine Erfahrung zeigt mir in-
zwischen eines: Man kann sich 
manchmal gar nicht ausden-
ken, was den ein oder anderen 
Akteur antreibt. Aber manch-
mal möchte vielleicht ein Ver-
treter seiner (Noch-)Ehefrau 

oder ungeliebten Arbeitgeber einen Schaden beifügen durch 
die Ablehnung eines sehr günstigen Beschlusses, zum Bei-
spiel zur Aufstellung eines Bebauungsplanes. 

Die klarste Regelung, die man unbedingt kennen sollte, sind 
in § 31 BbgKVerf („Pflichten der Gemeindevertreter“) geregelt. 
Neben den in diesem Text erwähnten Paragraphen wird be-
tont, dass ein gewählter Vertreter und damit ehrenamtlicher 
Beamter auch an den Sitzungen teilzunehmen hat. Ich kenne 
Fälle, bei denen – nicht hier in Panketal – Vertreter zur Zeit 
der Sitzung genüsslich und öffentlichkeitswirksam in einem 
Restaurant speisten, um einen ihnen unliebsamen Beschluss 
durch Erzeugung der Nicht-Arbeitsfähigkeit (es gibt eine Min-
destteilnehmerzahl!) nicht zu fällen. Ein klarer Pflichtverstoß, 
dessen Ahndung möglich wäre aber in der Realität immer ein 
heikles Unterfangen ist. 

Wer ist Vorgesetzter eines Gemeindevertreters? 
Wenn der Vorgesetzte des Bürgermeisters die Gemeinde-
vertretung ist, wer ist dann eigentlich Vorgesetzter eines 
Gemeindevertreters? § 31 BbgKVerf gibt einen dezenten 
Hinweis: Die Gemeindevertretung selbst! Pflichtverstöße ein-
zelner werden nur durch diese per Beschluss konstatiert. 

Übrigens kann das Organ der Gemeindevertretung nur durch 
Beschlüsse handeln, weshalb auch Kenntnisnahmen von Mit-
teilungsvorlagen beschlossen werden müssen. Was eine be-
schlossene Nicht-Kenntnisnahme über eine Information be-
deutet, überlassen wir lieber Philosophen.

Kommen wir nun zum Eingemachten, der Haftung und Ahn-
dung von Pflichtverletzungen (§ 25 BbgKVerf). Unwissenheit 
schützt vor Strafe nicht, heißt es im Volksmund und findet 
naturgemäß auch in Kommunen Anwendung. Doch juristisch 
durchsetzbare Regressforderungen aufgrund nicht allumfas-
sender Informationen sind eher schwer vorstellbar. 

Handelt das Ratsmitglied aber vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig (beide Begrifflichkeiten sind klar definiert) und entsteht 
der Gemeinde daraus ein Schaden, muss der ehrenamtlich 
Tätige dafür geradestehen. 

›› Ein Gemeindevertreter 
kann sich nicht auf eine 
Immunität berufen. ‹‹
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Das Fallbeispiel aus meiner Gemeinde Panketal passt an 
dieser Stelle ganz gut. Die Märkische Oderzeitung hat darü-
ber berichtet, wodurch der Fall letztendlich öffentlich wurde. 
Hier wurde in nichtöffentlicher Sitzung einer Auftragsverga-
be nicht zugestimmt, da ein Gemeindevertreter sich grund-
sätzlich gegen die Neuausschreibung aussprach. Er konnte 
sich damit durchsetzen, die Vorlage wurde mit einer Stimme 
Mehrheit abgelehnt. Das Problem: der Gemeindevertreter 
war selbst – wenn auch nur als Unterauftragnehmer – von 
den bisherig beauftragten Firmen mitbeauftragt worden, eine 
Leistung für die Gemeinde zu erbringen. 

Der Gemeindevertreter war in der Sitzung selbst seiner Of-
fenbarungspflicht nach § 22 Absatz 4 BbgKVerf nicht nach-
gekommen. Natürlich passiert es immer wieder, dass orts-
ansässige Unternehmer, die in Gremien sitzen, auch Teil von 
Beschlussvorlagen sind. Das macht einen Ort auch aus, wenn 
wirtschaftlich Aktive auch in Gremien mitwirken. Aber der 
demokratisch saubere Umgang ist dann besonders wichtig, 
um jeden Anschein von Klüngel oder Vorteilsnahme abzu-
wenden. 

In Panketal musste der Betroffene Gemeindevertreter nach 
Beschluss durch die Gemeindevertretung ein Ordnungsgeld 
zahlen. Besonders aus diesem Grund müssen Gemeindever-
treter dem Vorsitzenden auch ihre Beschäftigung und Tätig-
keit anzeigen, um eine Überprüfung zu ermöglichen. 

Es wird eher laienhaft entschieden
Bei Beschlüssen rund um Bauvorhaben ist festzustellen, dass 
besonders hier leider schnell eher laienhaft entschieden 
wird. Ein Bauvorhaben mag besonders gewünscht oder un-
erwünscht sein. Wird beispielsweise trotz Hinweise der Ver-
waltung oder Gutachter eine Fläche mit potenziellen Altlasten 
überplant, kann der unwissenden Vorhabenträger Regress 
gegenüber der Gemeinde geltend machen. 

In der Folge muss die Bürgermeisterin oder der Bürgermeis-
ter diesen Schaden gegenüber Gemeindevertretern geltend 
machen, um nicht selbst in Regress genommen werden zu 
können – Hauptverwaltungsbeamte können natürlich auch – 
im Gegensatz zu Landtags- oder Bundestagsabgeordneten 
– in Haftung genommen werden, wenn sie es sind, die der 
Stadt oder Gemeinde wissentlich einen Schaden zufügen. 

Daher sind die Umstände öfters recht verkettet. Der gegen-
läufige Fall ist auch denkbar, wenn zum Beispiel ein beste-
hender Bebauungsplan aufgehoben wird, obwohl der Vor-
habenträger kurz davor war, den Bauantrag abzuschicken. 
Berechtigte Regressforderungen können auch in solchen 

Fällen nicht ausgeschlossen werden. 

Etwas abgeschwächter, aber ähnlich verhält es sich beim Ver-
sagen des Einvernehmens zu einer Baugenehmigung nach 
§ 36 Baugesetzbuch. In vielen Gemeinden behalten sich die 
Abgeordneten vor, das Einvernehmen nicht einfach durch 
die Verwaltung und den Baufachleuten erteilen zu lassen, 
sondern darüber im Gremium selbst zu befinden. Hier gilt 
Obacht, ob die eigene Kenntnis in Bezug auf das Baugesetz 
wirklich die der Verwaltungsmitarbeiter sticht. 

Leichtfertiges Versagen nach dem Motto „Der Giebel sieht 
aber blöd aus!“ kann einen Regressanspruch generieren, 
wenn durch die Versagung des Einvernehmens ein späterer 
Baubeginn erst möglich ist und der Vorhabenträger dadurch 
einen wichtigen Saisonverkauf oder ähnliche Einkünfte ver-
passt.

Wann ist eine „Beanstandung“ sinnvoll? 
Interessant in diesem Aspekt ist auch die Frage, warum denn 
der Bürgermeister bei seiner Meinung nach schadhaften Be-
schlüssen nicht zu seinem schärfsten Schwert, der Beanstan-
dung, greift. Doch Beanstandungen nach § 55 BbgKverf sind 
eben rechtlich nur bei Beschlüssen zulässig, sofern sie nach 
Auffassung des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin 
wirklich rechtswidrig sind. Wird beschlossen, dass das Ord-
nungsamt am Wochenende auch Personen- und Taschen-
kontrollen durchführen soll, ist das zu klar zu beanstanden. 

Wird wie in den genannten Beispielen entschieden, ist der 
Beschluss umsetzungsfähig und damit nicht zu beanstanden.
Auch auf die Gefahr hin, nun dem ein oder anderen Angst 
gemacht zu haben, ist schlussendlich festzuhalten, dass man 
mit wachem Blick durch die Sitzungsunterlagen geht. 

Fälle von Regressforderungen oder Ordnungsgeldern kön-
nen das kommunalpolitische Arbeitsverhältnis auf Dauer ver-
giften und sind daher nicht ohne Grund extrem selten. Mit 
gesundem Menschenverstand läuft in der Regel niemand Ge-
fahr hier in Schwierigkeiten zu kommen.

Kommunalpolitik macht Spaß!
Meine Erfahrung der Kommunalpolitik hat mir eines beson-
ders gezeigt: Sie macht Spaß! Wir gestalten unser Lebensum-
feld in keinem anderen Bereich so direkt und dauerhaft wie 
in den vielen Sitzungen von Stadtverordneten oder Gemein-
devertretungen. Pflichten sollte man wie im normalen Leben 
kennen, aber sich nicht von ihnen abschrecken lassen. Wer 
ein gesundes Rechtsverständnis innehat, läuft nicht Gefahr, 
eine Pflichtverletzung zu begehen. 
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Die Herausforderungen nach der Wahl: Aufgaben und 
Strukturen kommunaler Ausschüsse, Zweckverbände 
und Gesellschafterversammlungen
Thomas Irmer, Fraktionsvorsitzender SPD-Kreistagsfraktion Dahme-Spreewald und 
Mitglied im Vorstand der SGK Brandenburg

Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Wahl in ein 
kommunales Mandat! Doch mit dem Sieg beginnt erst 
die eigentliche Herausforderung. Für all jene, die sich 
gerade Gedanken über ein kommunales Mandat ma-
chen, sei es als Neueinsteiger oder erfahrene Politi-
ker, sollte klar sein, dass die Zeit nach der Wahl eben-
so anspruchsvoll ist wie die Wahlkampfphase selbst. 
Denn es geht darum, sich in vielfältigen Gremien zu 
engagieren und Entscheidungen zu treffen, die direk-
ten Einfluss auf die lokale Gemeinschaft haben.

Eine maßgebliche Rolle in diesem Prozess spielen die Aus-
schüsse, Gesellschafterversammlungen und Zweckverbände, 
in die die frischgewählten Mandatsträger berufen werden. 
Diese Strukturen ermöglichen eine fokussierte Behandlung 
spezifischer Themen und Fachgebiete, um die Arbeit der Ge-
meindevertretung, Stadtverordnetenversammlung oder des 
Kreistags effizienter zu gestalten.

DIE BEDEUTUNG VON (FACH)AUSSCHÜSSEN
(Fach)Ausschüsse sind grundlegende Elemente in den kom-
munalen Verwaltungsstrukturen. Sie dienen dazu, spezifische 
Angelegenheiten zu vertiefen, zu analysieren und Empfeh-
lungen auszusprechen. Der Blick in die Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg (BbgKVerf) gibt erste Einblicke in die 
Regelungen (§ 43 - Ausschüsse). Zusätzliche organisatorische 
Vorgaben sind in der Hauptsatzung oder der Geschäftsord-
nung der jeweiligen Kommune zu finden.

Die Vielfalt der Ausschüsse spiegelt die breite Palette kommu-
naler Anliegen wider. Beispiele sind der Finanzausschuss, Bau-
ausschuss, Umweltausschuss, Sozialausschuss, Verkehrsaus-
schuss, Kulturausschuss, Vergabeausschuss, Sportausschuss 
und mehr. Die Geschäftsordnung regelt nicht nur die Existenz 
dieser Ausschüsse, sondern auch ihre personelle Zusammen-
setzung und Zuständigkeiten.

DIE ROLLE DES HAUPTAUSSCHUSSES (KREISAUSSCHUSS)
Neben den Fachausschüssen gibt es den Hauptausschuss 
bzw. den Kreisausschuss. Dieses Gremium fasst Beschlüsse 
und wird oft als kleinere Version der Gemeindevertretung oder 
des Kreistags betrachtet. Seine Aufgaben und Zuständigkeiten 
sind in der Kommunalverfassung (Abschnitt 3 §49 ff.) und der 
Geschäftsordnung der Kommune definiert.

HERAUSFORDERUNGEN BEI ZWECKVERBÄNDEN UND 
GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNGEN
Zusätzlich zur Arbeit in den genannten Ausschüssen kann es 
vorkommen, dass die Kommune Mitglied in einem Zweckver-
band ist oder Gesellschaften betreibt. Auch hier werden Dele-
gierte entsandt, die beratende oder beschließende Funktionen 
haben. Die spezifischen Aufgaben und Verantwortlichkeiten 

variieren je nach Satzung oder Gesellschaftervertrag und stel-
len eine zusätzliche Ebene der politischen Tätigkeit dar.

DIE ENTWICKLUNG NACH DER WAHL
Die Zeit nach der Wahl erfordert eine rasche Anpassung an 
die neuen Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Als Mandats-
träger stehen Sie vor der Herausforderung, Ihre individuellen 
Qualitäten und Erfahrungen einzubringen und gleichzeitig die 
bestmöglichen Entscheidungen für Ihre Gemeinschaft zu tref-
fen. Die Arbeit in Ausschüssen ermöglicht es Ihnen, gezielt an 
den inhaltlichen Schwerpunkten Ihrer Politik zu arbeiten und 
Anträge im Einklang mit den Bedürfnissen Ihrer Fraktionen an-
zupassen.

Es ist ratsam, bereits vor Ihrem Amtsantritt darüber nachzu-
denken, wo Ihre Stärken liegen und welcher Ausschuss am 
besten zu Ihren Fähigkeiten und Interessen passt. Eine be-
wusste Auswahl ermöglicht es Ihnen, Ihre politischen Akzente 
zu setzen und einen bedeutenden Beitrag zur Weiterentwick-
lung Ihrer Gemeinde oder Stadt zu leisten.

Insgesamt eröffnet die Arbeit in kommunalen Ausschüssen, 
Gesellschafterversammlungen und Zweckverbänden vielfälti-
ge Möglichkeiten, um die Belange der Bürgerinnen und Bürger 
aktiv mitzugestalten und positive Veränderungen auf lokaler 
Ebene herbeizuführen.
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Über die Bedeutung von Ausschüssen
Rachil Rowald, Geschäftsführerin der SGK Brandenburg

§ 43 der Brandenburger Kommunalverfassung 
(BbgKerf) sieht die Einrichtung von Ausschüssen vor. 
Sie sollen die Gemeindevertretung dabei unterstüt-
zen durch Empfehlungen Entscheidungen zu treffen, 
Beschlüsse zu fassen und die Verwaltung zu kontrol-
lieren. Dabei sieht die Kommunalverfassung sowohl 
ständige als auch zeitweilige Ausschüsse vor. Wer 
sich die Vorschrift genauer anschaut, wird deren 
Detailliertheit erkennen. Das ist der Tatsache ge-
schuldet, dass bei der Schaffung der Regelung ein 
angemessener Ausgleich zwischen dem Schutz von 
Minderheiten in den kommunalen Vertretungen und 
einer effizienten Arbeit durch adäquate Mehrheiten 
verankert werden sollte. 

Sinn der Ausschüsse ist es die Belastung durch die (ehren-
amtliche) Arbeit in den kommunalen Vertretungen zu redu-
zieren, indem einzelne Sachfragen von der Gesamtheit auf 
einzelne Mitglieder verlagert werden. Auch wenn das in der 
Praxis nicht immer der Fall ist, steckt zudem der Gedanke 
dahinter, dass sich in den Ausschüssen Menschen mit einer 
entsprechenden Sachkenntnis wiederfinden. Das muss aber 
nicht unbedingt von vorneherein vorhanden sein, sie kann 
auch durch die Arbeit im Ausschuss erlangt werden. Nicht 
ganz selten ist das auch bei den so genannten sachkundigen 
Einwohnerinnen und Einwohnern der Fall, die nicht immer 
und nicht ganz grundsätzlich entsprechende Expertise be-
reits mitbringen. 

Das Verfahren ist grundsätzlich in § 44 BbgKverf geregelt, wo-
bei man, wegen der teilweisen Verweisung im dritten Absatz, 
die Bestimmungen zu den Gemeindevertretungen daneben-
legen sollte. Darüber hinaus sollte man auch einen Blick in 
den § 49 BbgKverf werfen, danach ist ein Hauptausschuss 
in den amtsfreien Gemeinden verpflichtend zu bilden, nicht 
aber in den amtsangehörigen Gemeinden, in denen das aber 
gleichwohl möglich ist. 

Einige Ausschüsse spielen daneben jedoch eine Sonderrolle, 
so zum Beispiel der Werksausschuss, ein Ausschuss, der beim 

Vorhandensein von Eigenbetrieben gebildet werden kann 
(vgl. § 93 Absatz 2 BbgKVerf) oder der Jugendhilfeausschuss 
(Landkreise und kreisfreie Städte), der zwar nicht in der Kom-
munalverfassung aber in § 71 Absatz 3 SGB VIII vorgesehen 
ist. Auch der so genannte Umlegungsausschuss spielt, im Zu-
sammenhang mit den Entscheidungen über Grenzregelun-
gen nach §§ 80 bis 84 BauGB ist eher speziell, wenn auch 
nach Umlegungsausschussverordnung verbindlich. 

Denkbar sind zum Beispiel Ausschüsse für Bildung, Sport, Fi-
nanzen, Gesundheit, Soziales, Bauen, Stadtentwicklung, Woh-
nen, Inklusion, Klima, Umwelt, Mobilität, Kultur, Ordnung und 
Sicherheit, Digitalisierung, u. a. In touristisch stark frequen-
tierten Gemeinden werden nicht selten Ausschüsse gebildet, 
die sich auch dieses Themas annehmen. Oftmals werden 
dabei verwandte Themengebiete zusammengefasst. Umso 
kleiner die Gemeinde, also auch geringer die Anzahl der Ge-
meindevertreterinnen und Gemeindevertreter, umso mehr 
wird wohl in der gesamten Gemeindevertretung besprochen 
werden. Dann empfiehlt es sich vielleicht auch nicht unbe-
dingt diese „Extra-Schleife“ noch zum Implementieren. 

Zu beachten ist aber, dass Ausschüsse in der Regel keine bin-
denden Beschlüsse treffen, sie geben allerdings Empfehlun-
gen ab, wie in bestimmten Fragen entschieden werden sollte 
und können dies im Allgemeinen dann auch begründen. „In 
der Regel“ deshalb, weil der Hauptausschuss, der Werksaus-
schuss und der Jugendhilfeausschuss durchaus Beschlüsse 
fassen können. 

Fehlt den Ausschüssen zwar die Befugnis Sachentschei-
dungen zu treffen, stehen ihnen dennoch, vor allem in 
Verfahrensfragen, verbindliche Entscheidungen in inner-
organisatorischen Fragen zu, wie zum Beispiel zur Verschwie-
genheitspflicht, zum Vorliegen von Ausschließungsgründen, 
zu Wahlen und zur Ausübung des Hausrechts. Und auch 
wenn der Ausschuss kein eigenes Recht hat Anträge in der 
Gemeindevertretung zu stellen, kann dies über die kommu-
nalen Vertreterinnen und Vertreter ausgeübt werden. Eines 
originären Rechtes bedarf es dann nicht. 
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Du entscheidest mit! Dein Engagement im 
Kreistag ist gefragt
Andreas Noack, Mitglied des Landtages, seit 1990 Stadtverordneter in der Ofenstadt Velten, 
Mitglied des Kreistages Oberhavel (1990-2020) und Mitglied im Vorstand der SGK Brandenburg

Der Termin für die nächste Kommunalwahl in Bran-
denburg steht fest. Am 9.Juni 2024 werden nicht nur 
in den Städten und Gemeinden neue „Parlamente“ ge-
wählt, auch die Mandate in den 14 Kreistagen und 3 
kreisfreien Städten von Brandenburg werden von den 
Bürgerinnen und Bürgern neu verteilt.

Dass man als Gemeindevertreter verantwortlich für Grund-
schulen, für Straßen aber auch für Jugendarbeit ist und so-
zusagen „Politik vor der Haustür“ macht ist wohl den meisten 
bekannt. Fragt man aber welchen Verantwortungsbereich eh-
renamtliche Politik im Kreistag wahrnimmt, fallen die Antwor-
ten schon deutlich „schmaler“ aus. Irgendwie ist den meisten 
das Straßenverkehrsamt, das kreisliche Bauamt und vielleicht 
noch die Führerscheinbehörde bekannt.

AUFGABEN IN DEN LANDKREISEN UND FÜR DIE LAND-
KREISE
Ich habe mir diese Frage als Kreistagsmitglied oft gestellt und 
möglicherweise liegt es daran, dass die Kreisverwaltung selbst 
eine „janusköpfige Verwaltung“ ist. Einerseits werden Bundes- 
und Landesaufgaben in den Kreisverwaltungen erledigt. Sie ist 
Bau-Naturschutz oder auch Ausländerbehörde und anderseits 
ist der Landkreis die Stütze der grundgesetzlich gestützten 
kommunalen Selbstverwaltung. 

Dies macht es für die kommunalen Vertreterinnen und Ver-
treter einer Region so spannend und anspruchsvoll politisch in 
einem Kreistag mitzuwirken. Die politische Betätigung beginnt 
bei der Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs, wo 
und mit welcher Ausstattung weitergehende Schule betrieben 
werden bis hin zur Gesundheitsvorsorge. Krankenhäuser, Pfle-
geeinrichtungen, die Abfallwirtschaft aber auch die Angebote 
für Kultur und Freizeit werden nicht nur in Kreistagen disku-
tiert, sondern auch entschieden. 

Die Vielfältigkeit der Regionen lässt sich oftmals auch an den 
politischen Entscheidungen und Schwerpunktsetzungen in 
den Kreistagen für die „Nichtpflichtaufgaben nach Bundes- 
und Landesrecht“ ablesen.

KREISUMLAGE
Der Gestaltungsspielraum ist hoch und wird jedoch auch ein-
gegrenzt, denn Landkreise finanzieren sich zu einem erheb-
lichen Teil aus den Einnahmen der Gemeinden für welche sie 
ja ursächlich auch mit tätig sind. Die Mitglieder der Kreistage 
legen durch ihre Haushaltsbeschlüsse die Höhe der Kreisum-
lage fest und sind dabei gut beraten den „Frieden“ in der kom-
munalen Familie zu bewahren. 

Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen aber, dass dies ge-
lingt und so manche Gemeinde in Brandenburg war dankbar, 
dass die Landkreise bei regionalen Projekten ihre Finanzkraft 
mit haben einfließen lassen, um erfolgreich Zukunft zu gestal-
ten. Das letzte Wort bei solchen Entscheidungen haben oft-

mals die Mitglieder der Kreistage. 

Sie gestalten und entscheiden und ich kann persönlich nur je-
dem empfehlen, sich zu bewerben und Mitglied in dieser kom-
munalen Vertretung zu werden.

BILDUNG IN DEN LANDKREISEN
Auch zukünftig werden die Landkreise im Rahmen „Ihrer“ 
Schulentwicklungsplanung direkt Einfluss darauf nehmen, wel-
che Angebote in den einzelnen Bildungsgängen an weiterge-
henden Schulen in „Ihrer“ Region vorgehalten und entwickelt 
werden. Dabei sind meist langfristige Investitionsentscheidun-
gen zu treffen. Lebensqualität und Chancengerechtigkeit lässt 
sich bei den Bildungsangeboten sehr gut ablesen und dabei 
sollte der Blick auch für Volkshochschul- und Musikschulange-
bote mit genannt sein. Wie eine Schule die Digitalisierung meis-
tert, hängt auch von der Ausstattung und dem Engagement 
von Mitgliedern des Kreistages ab. 

Ich denke, Zukunft wird auch in Kreistagen gemacht und Du 
kannst ab dem 9. Juni 2024 mit dabei sein. 
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Wer wird noch gewählt? – Ehrenamtliche 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Ortsbeiräte 
und Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher
Rachil Rowald, Geschäftsführerin der SGK Brandenburg

Neben den Mitgliedern der Kreistage, der Stadtver-
ordnetenversammlungen und Gemeindevertretun-
gen stehen noch weitere Positionen und Funktionen 
zur Wahl, die nicht in jeder Gemeinde vorhanden sein 
mögen, die aber für die Menschen vor Ort gleichwohl 
eine große Rolle spielen.

EHRENAMTLICHE BÜRGERMEISTERINNEN UND BÜR-
GERMEISTER (INSBD. § 51 BBGKVERF)
Da sind vor allem die ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister im Land Brandenburg zu nennen– vie-
le von ihnen machen das schon besonders lange und nicht 
zuletzt darin zeigt sich das besondere Vertrauen ihrer Mit-
menschen. Denn die Verwaltung der Kommune ist das eine, 
jemanden vor Ort als Ansprechpartnerin oder Ansprechpart-
ner zu haben, ist noch einmal etwas ganz anderes. 

Die ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
werden nach § 73 BbgKWahlG zugleich mit der Gemeinde-
vertretung und auf fünf Jahre gewählt – darin unterscheiden 
sie sich von den hauptamtlichen Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister, die auf acht Jahre gewählt werden. Das liegt 
vor allem an der engen Verbindung von Gemeindevertretung 
und der der ehrenamtlichen Bürgermeisterin, dem ehren-
amtlichen Bürgermeister. Im Übrigen sind die Bestimmungen 
zur Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters in den §§ 63 bis 
82 BbgKWahlG zu finden. 

Tatsächlich weist der § 51 Absatz 2 BbgKVerfG eine Formulie-
rung auf, die einerseits etwas ungewöhnlich ist, andererseits 
aber auch die besondere Nähe zu den Menschen vor Ort um-
schreibt. Denn sie oder er ist „Ansprechpartner und Fürspre-
cher der Bürger seiner Gemeinde“. Das liegt darin begründet, 
dass amtsangehörige Gemeinden zu einem Amt gehören, 
das aus mindestens drei aneinandergrenzenden Städten 
oder Gemeinden desselben Landkreises besteht und in dem 
das Amt, im Rahmen der Kommunalverfassung, die öffentli-
chen Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft übernimmt. Das 
ist zwar einerseits sinnvoll, andererseits besteht aber auch 
die Gefahr, dass es an der Bürgernähe oder der Unmittelbar-
keit vor Ort fehlen könnte. Dafür gibt es dann die ehrenamt-
lich tätigen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. 

Anders als die hauptamtlichen Bürgermeister sind sie nicht 
zugleich die Spitze der Gemeindeverwaltung. Die Verwaltung 
liegt bei der Amtsdirektorin oder dem Amtsdirektor, die oder 
der die Geschäfte der laufenden Verwaltung in den amtsan-
gehörigen Gemeinden führt. Deutlich wird das durch § 135 
Absatz 4 BbgKVerf („Das Amt nimmt die Aufgabe des Haupt-
verwaltungsbeamten in amtsangehörigen Gemeinden durch 
den Amtsdirektor wahr.“) in Verbindung mit § 54 Absatz 1 
Nr. 5 BbgKVerf („Der Hauptverwaltungsbeamte hat … die Ge-
schäfte der laufenden Verwaltung zu führen.“). 

Die „Ehrenamtlichkeit“ zeichnet sich bei ihnen dadurch aus, 
dass sie oder er nicht in die Verwaltung eingebunden ist, mit-
hin also auch weitgehend unabhängig agiert. In § 51 BbgKverf 
werden die Aufgaben der ehrenamtlichen Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister aufgeführt. Sie oder er: 

1. beteiligt und unterrichtet die Einwohner in wichtigen Ge-
meindeangelegenheiten (§ 13 BbgKVerf),

2. führt den Vorsitz in der Gemeindevertretung (§ 33 Absatz 
1 BbgKverf), womit auch die Einberufung und die Sitzungs-
leitung gemeint ist, 

3. wirkt bei Eilentscheidungen mit (§ 58 Satz 1 BbgKVerf), das 
heißt er entscheidet, vor allem aufgrund seiner Eigenschaft 
als Vorsitzender der Gemeindevertretung zusammen mit 
dem Amtsdirektor,  

4. ist gesetzlicher Vertreter seiner Gemeinde in gerichtlichen 
Verfahren und Rechts- und Verwaltungsgeschäften, wenn das 
Amt selbst oder mehrere dem Amt angehörende Gemeinden 
beteiligt sind (§ 135 Abs. 4 Satz 2 BbgKverf)

5. vertritt die Gemeinde im Amtsausschuss (§ 136 Abs. 1 Satz 
1 BbgKverf), ohne dass ihm jedoch verbindliche Weisungen 
für seine Stimmabgabe darin erteilt werden dürften. 

Auffällig an § 51 Absatz 1 Satz 2 BbgKVerf ist die Anwend-
barkeit der Vorschriften der Gemeindevertretung. Das macht 
einerseits Sinn, aber ein Rückgriff auf diese Vorschrift ist ei-
gentlich nicht immer notwendig, weil sie oder er ohnehin als 
„Mitglied der Gemeindevertretung“ mit erfasst ist, obwohl es 
sie oder ihn damit nicht zur Gemeindevertreterin oder Ge-
meindevertreter macht.

Ehrenamtlichkeit bedeutet aber übrigens nicht, dass Ausla-
gen und ein Verdienstausfall nicht ersetzt werden. Vielmehr 
sieht der § 30 Absatz 4 Satz 3 BbgKVerf („Der ehrenamtliche 
Bürgermeister, der Vorsitzende der Gemeindevertretung und 
ihre Stellvertreter sowie die Vorsitzenden von Ausschüssen 
und Fraktionen können eine zusätzliche Aufwandsentschä-
digung erhalten.“) in Verbindung mit § 8 der Kommunalauf-
wandsentschädigungsverordnung, orientiert an der Größe 
der Kommune, bestimmte Höchstwerte vor. 

ORTSBEIRÄTE, ORTSVORSTEHERINNEN UND ORTSVOR-
STEHER
In vielen Gemeinden Brandenburgs gibt es Ortsteile - das ist 
keinesfalls neu, es gibt sie schon seit dem Mittelalter. Obwohl 
weiterhin Teil der Gemeinde, mithin keine eigene Rechtsper-
sönlichkeit, werden aber auch hier direkte und eigene Wahl-
entscheidungen getroffen. 
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Vorab muss jedoch erwähnt werden, dass es an sich drei 
Möglichkeiten gibt: die des Ortsbeirates, einer Ortsvorstehe-
rin oder Ortsvorstehers oder sogar der Verzicht auf jedwe-
de Ortsteilvertretung – das ergibt sich aus der Hauptsatzung 
oder aus dem Gebietsänderungsvertrag. 

ORTSBEIRÄTE (§ 46 BBGKVERF)
Gibt es einen Ortsbeirat, wählt dieser aus seiner Mitte heraus 
seinen Ortsvorsteher. Für die Wahl des Ortsbeirates hinge-
gen, finden über die Verweisung in § 84 Absatz 1 BbgKWahlG 
eine ganze Reihe von Vorschriften, unter anderem zum Wahl-
system, zur Wahlberechtigung, etc., die auch bei den anderen 
Wahlen gelten, Anwendung. 

Eine Besonderheit gibt es bei Ortsteilen mit weniger als 500 
Einwohnerinnen und Einwohnern, denn dann ist nach § 45 
Absatz 2 Satz 5 BbgKVerf in Verbindung mit § 84 Absatz 4 
BbgKWahlG die Wahl des Ortsbeirates oder der Ortsvorste-
herin oder des Ortsvorstehers durch eine Bürgerversamm-
lung des Ortsteiles möglich. 

Wer einen Blick in den § 46 BbgKverf wirft, der erkennt, zu 
welchen Fragen der Ortsbeirat verbindlich anzuhören ist:

	� Planung von Investitionsvorhaben in dem Ortsteil,
	� Aufstellung, Änderung und Aufhebung des Flächennut-
zungsplans sowie von Satzungen nach dem Baugesetz-
buch und bauordnungsrechtlichen Satzungen, soweit 
sie sich auf den Ortsteil beziehen,

	� Planung, Errichtung, Übernahme, wesentliche Änderun-
gen und Aufhebung von öffentlichen Einrichtungen in 
dem Ortsteil,

	� Aus- und Umbau sowie zu Entscheidungen über Stra-
ßen, Wege und Plätze in dem Ortsteil,

	� Änderung der Grenzen des Ortsteils und
	� Erstellung des Haushaltsplans.

Daran wird deutlich, dass der Ortsbeirat gerade dann in die 
Entscheidung einbezogen werden soll, wenn es um Belan-
ge geht, die diesen Ortsteil berühren. Wie die Bestimmung 
nachfolgend dann zeigt, können die Anhörungsrechte sogar 
erweitert werden. Der Unterschied liegt dann allerdings dar-
in, dass dem Ortsbeirat die Anhörungsrechte entweder auf-
grund gesetzlicher Regelung zugeordnet werden oder aber 
aufgrund einer freiwilligen Regelung in der Hauptsatzung zu-
gestanden werden. 

Wer genau hinsieht, erkennt schnell, dass es in dieser Auf-
gabenbeschreibung in § 46 Absatz 1 BbgKVerf vor allem um 
Anhörungsrechte geht. Darüber hinaus stehen ihm, in ver-
schiedener Ausprägung, auch noch Vorschlags- und Antrags-
rechte (§ 46 Absatz 2 BbgKVerf), Entscheidungsrechte (§ 46 
Absatz 3 und Absatz 3a BbgKVerf) und vereinzelt auch Haus-
haltsbewirtschaftungsrechte (§ 46 Absatz 3 a sowie Absatz 4 
BbgKVerf) zu. 

Im Übrigen sind auf die Ortsbeiräte dann in der Regel die-
selben Vorschriften anwendbar, wie sie auch für die Gemein-
devertretung Anwendung finden: wie z. B. das freie Mandat, 
Beschlussfähigkeit, Abstimmungen und Wahlen, das Antrags-
recht, Pflichten der kommunalen Vertreter, zur Tagesord-
nung und zu einigem mehr. 

ORTSVORSTEHERINNEN UND ORTSVORSTEHER (§ 47 
BBGKVERF)
Gibt es keinen Ortsbeirat, wird der Ortsvorsteher direkt ge-
wählt. Auch bei dieser unmittelbaren Wahl finden bereits be-
kannte Wahlvorschriften Anwendung – wie die Verweisung in 
§ 84 Absatz BbgKWahlG zeigt. 

Soweit es in Absatz des § 47 BbgKVerf heißt er vertrete den 
Ortsteil ist damit allerdings tatsächlich der Willensbildungs-
prozess gemeint, sie oder er hat nicht die Befugnis einer 
rechtlich verbindlichen Außenvertretung. Gleichwohl stehen 
ihre oder ihm aktive Teilnahmerechte an den Sitzungen der 
kommunalen Vertretung und der Ausschüsse zu soweit „An-
gelegenheiten des Ortsteiles“ berührt sind. Das ist im Übrigen 
ein Begriff, der im Zweifelsfall häufig und intensiv diskutiert 
wird. Rechte zur Kontrolle der Verwaltung müssen ihr oder 
ihm aber ausdrücklich durch die Hauptsatzung zugestanden 
werden. 

Gibt es keinen Ortsbeirat wurde mit § 47 Absatz 2 BbgKverf 
vorgesorgt, damit dessen Rechte gleichwohl ausgeübt wer-
den. Das sind unter anderem das Anhörungsrecht nach § 46 
Absatz 1 BbgKVerf, das Vorschlagsrecht und Anhörungsrecht 
nach § 46 Abs. 2 BbgKVerf und die Entscheidung über finan-
zielle Mittel nach § 46 Abs. 4 BbgKVerf. Sie werden durch den 
Ortsvorsteher oder die Ortsvorsteherin ausgeübt, gehen also 
gleichsam über. Anwendbar auf ihn sind im Übrigen das Ver-
schwiegenheitsgebot nach § 21 BbgKverf, die Haftungsrege-
lungen nach § 25 BbgKverf und noch einiges mehr. 
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Kommunalfinanzen und kommunale Haushalte 
Tobias Schröter, Rechtsanwalt und Stadtverordneter

Für ihre Aufgabenerfüllung brauchen die Gemeinden 
ausreichend finanzielle Mittel. Sie haben mehrere 
wesentliche Einnahmequellen:

1. STEUEREINNAHMEN
Gemeinden erheben Steuern. Über die Höhe dieser Steuern 
entscheiden die Gemeindevertretungen über das so genann-
te Hebesatzrecht grundlegend selbst. Daneben erhalten die 
Gemeinden feststehende Anteile an der Einkommens- und 
Umsatzsteuer. Sie können auch – in sehr engen Grenzen – 
eigene neue Steuern „erfinden“, wenn es nicht bereits eine 
entsprechende Steuer gibt. 

Kommunale Steuern sind danach:

	� Gewerbesteuer,
	� Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Flä-
chen,

	� Grundsteuer B (vor allem Wohnbaugrundstücke),
	� Gemeindeanteil Einkommensteuer,
	� Gemeindeanteil Umsatzsteuer,
	� Andere Gemeindesteuern wie Zweitwohnungssteuer, 
Hundesteuer, Vergnügungssteuer.

Steuern decken den Finanzbedarf einer Gemeinde ganz all-
gemein und sind an keinen bestimmten Zweck gebunden. 
Die Hundesteuer finanziert also nicht nur und zwangsläufig 
die Entleerung der Mülleimer, sondern kann auch für den 
Bau eines Spielplatzes verwendet werden.

2. GEBÜHREN UND BEITRÄGE
Gemäß § 64 Abs. 2 BbgKVerf haben die Gemeinden die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel soweit 
vertretbar und geboten zunächst aus speziellen Entgelten 
für erbrachte Leistungen zu beschaffen und dürfen erst im 
zweiten Schritt auf Steuereinnahmen zurückgreifen. Rechts-
grundlage ist hier das Kommunalabgabengesetz für das Land 
Brandenburg (KAG). 

Gebühren sind Geldzahlungen für eine konkrete Gegenleis-
tung (z.B. für die Ausstellung eines Personalausweises). Bei-
träge fallen z.B. bei der Erschließung von Grundstücken oder 
bei der Errichtung von Straßen (Erschließungsbeiträge) an. 
Hier verlangt die Gemeinde Geld, um den Aufwand für etwa 
für den Ausbau einer Straße zu kompensieren.

3. ZUWEISUNGEN DES LANDES
Wesentlich für die finanzielle Situation einer Gemeinde sind 
die Zuweisungen des Landes. Dies sind einerseits der Mehr-
belastungsausgleich wegen des strikten Konnexitätsprinzips 
(siehe unter Kapitel 4 Ziffer 3), andererseits Fördermittel, auf 
die jedoch kein Anspruch besteht, und vor allem der kommu-
nale Finanzausgleich in Form der Schlüsselzuweisungen.

Nach Art. 99 Verf Bbg ist das Land verpflichtet, die Gemein-
den im Rahmen des Finanzausgleiches an den Steuereinnah-
men des Landes angemessen zu beteiligen. Die Berechnung 

dieser Mittel folgt einem Verbundquoten-System, das die 
Kommunen mit einem festen Anteil an den Einnahmen des 
Landes jedes Jahr beteiligt. Dieses System ist regelmäßig, spä-
testens alle drei Jahre, zu überprüfen, weil sich Aufgaben und 
Kosten sowie Einnahmen und Ausgaben naturgemäß stetig 
verändern. Die Verfassungsgerichte haben für die Landes-
gesetzgeber bestimmte Verfahrenspflichten etabliert (Beob-
achtungs- und Nachbesserungspflicht, Nutzung finanzwis-
senschaftlichen Sachverstands, aufgabengerechte Ermittlung 
usw.), deren Einhaltung die Kommunen beobachten sollten. 

Der Anteil der Kommunen an den Steuereinnahmen des Lan-
des ist damit abhängig von der finanziellen Leistungsfähig-
keit des Landes. Rechtsgrundlage ist das brandenburgische 
Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG). Grundsätzlich muss die 
finanzielle Ausstattung der Gemeinden so ausgestaltet sein, 
dass sie in der Lage sind, ihre Aufgaben zu bewältigen. Hier-
um – und über das Konnexitätsprinzip – wird regelmäßig vor 
den Landesverfassungsgerichten gestritten. 

4. AUSGABEN
Diese Einnahmequellen der Kommunen dienen der Aufga-
benfinanzierung. Die üblichen und größten Ausgabeposten 
lassen sich dabei wie folgt unterscheiden:

	� Personalausgaben,
	� Sozialausgaben, 
	� Investitionskosten, 
	� Kreisumlage.

Über die Kreisumlage wird durch die kreisangehörigen Ge-
meinden maßgeblich die Aufgabenerfüllung des Landkreises 
finanziert (ÖPNV, Krankenhäuser, Gymnasien usw.). Auch hier 
gelten verfahrensbezogene Pflichten: Ermittlung des Finanz-
bedarfs der kreisangehörigen Kommunen und Vorlage an 
den Kreistag, jedoch keine Anhörungspflicht. Der Landkreis 
muss also die finanzielle Situation der kreisangehörigen Kom-
munen ausreichend berücksichtigen. 

5. DER HAUSHALT
Der Haushalt ist dabei das Planwerk einer jeden Kommune, 
was die Einnahmen und Ausgaben differenziert nach unter-
schiedlichsten Bereichen abbildet. Grundsätzlich müssen 
Einnahmen und Ausgaben dabei in einem ausgeglichenen 
Verhältnis stehen; Kommunen sollen sich nicht dauerhaft 
verschulden. Kredite dürfen nur in engen Ausnahmen aufge-
nommen werden.

Über den Haushalt wird damit die Entwicklung der Gemein-
de gesteuert. Der Haushalt wird von der Verwaltung jährlich 
oder für zwei Jahre (als Doppelhaushalt) aufgestellt und ent-
hält die geplanten Einnahmen und Ausgaben. Was nicht im 
Haushalt steht, kann in der Regel auch nicht umgesetzt wer-
den. Das Haushaltsrecht wird auch als „Königsrecht“ der Ge-
meindevertretung bezeichnet. 



23

KommunalPOLITIK
Zeitung der SGK Brandenburg

Nützliches und Wichtiges – Informationen und Links

RECHTLICHES
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
https://bravors.brandenburg.de/gesetze/bbgkverf

Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden 
https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/komhkv 

ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN
Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg (Themenbereich Kommunales) 
https://mik.brandenburg.de/mik/de/kommunales/ 
sowie (Kommunales Haushaltsrecht) 
https://mik.brandenburg.de/mik/de/kommunales/haushaltsrecht/ 

Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg (Themenbereich Kommunalfinanzen) 
https://mdfe.brandenburg.de/mdfe/de/themen/haushalt-und-finanzen/kommunalfinanzen/ 

Landtag Brandenburg 
https://www.landtag.brandenburg.de/de/startseite/ 

Städte- und Gemeindebund Brandenburg 
https://www.stgb-brandenburg.de/startseite/ 

Landkreistag Brandenburg 
https://www.landkreistag-brandenburg.de/ 

Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung 
https://www.politische-bildung-brandenburg.de/ 

SPD Brandenburg 
www.spd-brandenburg.de/ 

Friedrich-Ebert-Stiftung Brandenburg 
https://www.fes.de/landesbuero-brandenburg 

Bundes-SGK 
https://www.bundes-sgk.de/ 

Verband kommunaler Unternehmen Berlin Brandenburg 
https://www.vku.de/verband/struktur/vku-in-den-laendern/berlinbrandenburg/ 

SONSTIGES
Tolerantes Brandenburg 
https://tolerantes.brandenburg.de/ 

Brandenburgisches Institut für Gemeinwesenberatung www.gemeinwesenberatung-demos.de/ 

Bertelsmann-Stiftung (Studien und Berichte) 
www.bertelsmann-stiftung.de/de/tag/kommunalpolitik 
Wegweiser Kommune (Datensammlung) 
https://www.wegweiser-kommune.de/ 

Portal öffentliche Haushalts- und Finanzwirtschaft 
https://www.haushaltssteuerung.de/ 

Rachil Rowald, Geschäftsführerin der SGK Brandenburg
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Die Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik in Brandenburg e.V. ist ein eingetragener Verein, 
der es sich zur Aufgabe gemacht hat Kompetenzen zu stärken und sozialdemokratische Grundsätze in der 
Kommunalpolitik des Landes Brandenburg zu verankern. Sie vertritt parteiunabhängig die Interessen ehren- 
und hauptamtlich tätiger Brandenburgerinnen und Brandenburger, die sich der Sozialdemokratie verbunden 
fühlen. Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt im Service für unsere Mitglieder.

Wir bieten unter anderem
•	 Fortbildungsmöglichkeiten für kommunalpolitisch Engagierte und Interessierte
•	 Seminare, Konferenzen und Akademien zu kommunal relevanten Themen
•	 Informationen zu kommunalen und kommunalpolitischen Fragestellungen
•	 Vermittlung kommunaler Interessen in den politischen Raum
•	 Beratung in fachlichen Fragen
•	 Vermittlung von Referentinnen und Referenten
•	 Hilfestellung bei Problemen vor Ort, inhaltlich und organisatorisch
•	 kostenloser Bezug der Kommunal.POLITIK, der eigenen Zeitung der SGK Brandenburg

Zu unseren zahlreichen Veranstaltungen, online und in Präsenz, zählen Seminare, Workshops, Trainings, 
Fachgespräche und runde Tische zu Kommunalrecht und Kommunalpolitik, zu Kommunalfinanzen und kom-
munalen Haushalten, zum Bauen und Planen, zu Rhetorik, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, zu aktuellen Ge-
setzgebungsvorhaben, und vielem mehr. Unsere aktuellsten Veranstaltungen sind auf unserer Internetseite 
www.sgk-brandenburg.de unter „Veranstaltungen“ zu finden. Dort kann man sich auch bequem anmelden.

Besonders hinweisen möchten wir auf:
unseren  

Kommunalkongress und die Mitgliederversammlung der SGK Brandenburg 
am 11. November 2023
und unsere dreiteilige 

Kommunalakademie im November und Dezember

in der alles Wissenswerte rund um das kommunale Mandat vermittelt werden soll!

Wer bei uns Mitglied werden möchte, findet hier die entsprechenden Unterlagen: https://www.sgk-branden-
burg.de/mitglied-werden-und-aenderungen-anzeigen/ .

Wir sind ansprechbar:
SGK Brandenburg e. V.
Rachil Rowald (Geschäftsführerin)
Heino Schewe (Mitarbeiter)
Alleestr. 9 
14469 Potsdam
Telefon 0331 / 730 98 200
info@sgk-brandenburg.de


